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Reallabor
als Zusammenschluss mehrerer Beteiligter mit
dem Zweck, ein gemeinsames Ziel zu erreichen

Mögliche Rechtsformen einer Zusammenarbeit

 GmbH, AG, Genossenschaft

 Körperschaft des öffentlichen Rechts

 Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
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Haftung
als Einstehenmüssen für Schäden bzw. 
Möglichkeit, in Anspruch genommen zu werden

Vertragliche 
Haftung

Außervertrag-
liche Haftung

Beispiele: Erfüllung, Gewährleistung

Zur Begründung: Vertrag erforderlich

Zur Vermeidung: Haftungsausschluss möglich

Beispiele: Delikt, Produkthaftung

Zur Begründung: kein Vertrag erforderlich

Zur Vermeidung: Haftungsausschluss?



Außervertragliche Haftung
Entstehungsgründe

Außervertragliche Haftung

Verschuldenshaftung und Gefährdungshaftung:
Produkthaftung und Produzentenhaftung 

(neuartige Produktgefahren)
Verkehrssicherungspflichten 
(geschaffene Gefahrenquellen)

Haftung im Straßenverkehr 
(Fahrautomatisierung)
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Außervertragliche Haftung
Ausschlussgründe („Privilegierung“)

Außervertragliche Haftung

Produkthaftung und Produzentenhaftung 
./. Ausreißer und Entwicklungsrisiken

Verkehrssicherungspflichten 
./. notwendige und zumutbare Vorkehrungen zur 

Schadensabwehr
Haftung im Straßenverkehr 

./. unabwendbares (verkehrsfremdes) Ereignis 
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Außervertragliche Haftung: Umfang
Folgen eines Schadensereignisses

Außervertragliche Haftung

Geschädigte wird so gestellt, 
wie er ohne Schadensereignis stünde,
wobei er auch den dafür erforderlichen 

Geldbetrag verlangen kann

Typische Beispiele von Schadenspositionen:

 Wiederbeschaffung zerstörter Sache

 Entgangener Gewinn

 Heilbehandlungskosten bei Verletzung
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Haftung
der Gesellschaft (GbR) und der Gesellschafter 
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Unterschied:
Innenverhältnis der Gesellschafter untereinander (und der Gesellschaft gegenüber)
Außenverhältnis: Gesellschaft zu Dritten

Innen-
verhältnis

Außenverhältnis



Haftung
der Gesellschaft (GbR) und der Gesellschafter

Anspruch gegen
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die Gesellschaft

den Gesellschafter

Für einen Anspruch gegen die GbR haftet im Außenverhältnis jeder Gesellschafter persönlich 



Haftung
Gesellschafter für Gesellschaftsverbindlichkeiten (GbR)
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Verbindlichkeit der  
Gesellschaft

Zahlung auf Gesellschaftsverbindlichkeit

Wegen der gesamtschuldnerischen Haftung der Gesellschafter für die Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft kann der Gläubiger frei wählen, wen er auf den gesamten Betrag in Anspruch nimmt



Interner Ausgleich
nach Inanspruchnahme eines Gesellschafters (GbR)
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Interne Haftungsverteilung grundsätzlich pro Kopf, wenn nichts anderes bestimmt ist

Ausgleichsanspruch gegen die Gesellschaft oder intern



Möglichkeiten 
für vertragliche Regelungen (GbR)
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Im Außenverhältnis kann (wenn überhaupt) nur individuell Haftungsausschluss vereinbart werden.
Im Innenverhältnis kann bereits bei Zusammenschluss eine Haftungsverteilung für etwaige 
Schadensereignisse vereinbart werden, auch durch Abgrenzung von Risikosphären einzelner Beiträge. 

Innen-
verhältnis

Außenverhältnis



Kontakt
Prof. Dr. Paul T. Schrader
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Recht der Digitalisierung und Innovation

Universität Bielefeld
Fakultät für Rechtswissenschaft
Universitätsstraße 25
33615 Bielefeld

+49 (0) 521 / 106 -67591
paul.schrader@uni-bielefeld.de
www.uni-bielefeld.de/schrader
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